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Die Evangelische Kirche iın Deutschland hat 1mM November 7006 die Handreichung
» Klarheit un: gute Nachbarschaft Christen und Muslime In Deutschland «“ vorgelegt.
[DIie Handreichung hat viel kritische Kesonanz gefunden. DIie vorliegende Stellungnahme
stimmt der Handreichung insgesamt darin 7A

dass S1€e arher im Dialog fordert,;
dass S1€E auf die Konkurrenz VO  - Wahrheitsansprüchen hinweist und
dass S1e verlangt, dass auch Konfliktfelder Ihema des islamisch-christlichen

Dialogs Ssind.
In Kapitel » Ausblick« el reffend Muslime » können In der evangelischen Kirche

1ne Partnerin sehen, die ihnen nach bestem Wiıissen und (Jewlissen gerecht werden
versucht und für hre Achtung un: Anerkennung einirı S1e können wlissen und sollen
merken, dass dieses Engagement für S1€ auch haba® kritische Fragen, die AUN dem aum der
evangelischen Kirchen s1€e gestellt werden, nicht erschüttert werden kann. Der eingangs
formulierte Grundsatz gilt, dass einem Dialogprozess, der gegenseılt1ges Verstehen,
respektvollen Umgang miteinander un: gute Nachbarschaft wachsen und gedeihen lässt,
keine Alternative gibt. « (S 119). Wenn diese Grundhaltung dieI Handreichung be
stimmt hätte, sähe das Papier anders aus

Jürgen UaCK, Stuttgart, schreibt Recht » Lesen S1e das ucnleıiın VO  - hinten nach
vorne! Beginnen S1ie mıt den Seiten, die bestehenden vielfältigen Formen der >guten
Nachbarschaft« dargestellt werden (S.106-118) Als Fazıt vieler Begegnungen auf den VeI-

schiedensten Ebenen wird formuliert Aus zahlreichen Begegnungen entsteht angsam Ver-
trauen« S 109). Dieses Vertrauen erst bietet eın tragfähiges Fundament für das espräc.
über die (notwendigen!) kritischen Fragen, die der arher willen angesprochen
werden mussen. Leider ist das Buch anders aufgebaut. C

DIie Kritikpunkte Stil, Inhalt, Zielsetzung un: theologischer Entfaltung der and-
reichung werden 1m Folgenden ext entlang entfaltet.

In ihrem Vorwort obt die Handreichung »lange un: intensive Erfahrungen iın der Pa
sammenarbeit mıt Muslimen, das Vertrauen, das In der Zusammenarbeit gewachsen

Die Konferenz tur IslamTtfragen der Hreite Unterstutzung tfanden In Jurgen »Klarheit und gute
EKD KIF) trat sich Februar anderer FOorm ıst diese Kritik als Stel- Nachbarschaft rısten und Muslime
2007 einem Studientag n Kassel, uungnahme der KIF auch die EKD n Deutschland«, In epd-Dokumen-

die IM November 7006 verotffent- geleitet worden. tatıon 4/2007. »Eine KD-Hand-
ichte Handreichung der -KD »Klar- Handreichung der Evangelischen eichung n der Kritik rısten und
heit und gute Nachbarschaft« Kırche In Deutschlan »Klarheit und Muslime In Deutschland«.
Deraten. Dieser Artikel D eIne usam gute Nachbarschaft C hriısten und

Musiıme In Deutschland« veroftffent-
ben Genannten auf diesem tudiıen-
MmenTassung der Reftferate, die die vier
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tag hielten und die Im Kreis der KIF FEKD-Text 36
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1St«, und bedauert, dass diese Arbeit der Kirche y oft wen1g Aufmerksamkeit und Wur-
digung« ekommt (S diese Würdigung Urc die Handreichung geschieht, ist 1U  >

mehr als raglich. Das macht sich schon fest der /Zusammensetzung der Arbeitsgruppe,
in der tliche islam-kritische Positionen vertreten

on In der Einleitung wird erkennbar, dass die Handreichung die Konfrontation sucht.
S1ie will sich »den konkreten Spannungsbereichen stellen « 13 mıiıt dem Mut »auch
angenehme Wahrheiten und Realitäten auszusprechen C< Damıit SC S1e nicht mehr den
Spagat, muit den muslimischen Dialogpartnern miıt »Respekt« (S.9) umzugehen. Die Problem-
punkte 1mM gegenwartigen Islam, die VOIN der Handreichung orundsätzlich eC| 1 Folgen-
den auf und 21 angesprochen werden, können die muslimischen erbande in Deutschland
In den nächsten Jahren vermutlich nicht lösen. Dazu ihnen das theologische Instrumenta-
rum. Wie respektvoll und WI1eEe dialogisch ist aber dann eine solche Konfrontation?

Kommentare VOINN Muslimen ZUT Handreichung zeigen, WI1IeE unmittelbar dieses Wirkung
zeıigt: Für s$1e i1st die Handreichung » eın Versuch, die Muslime ZUu zivilisieren «, » SIE
erziehen«, » eiIne Bevormundung«. » [IIe EKD hat sich übernommen, S1E 1mM Namen
der Gesamtgesellschaft sprechen will.« » [Der ext ist voller Unterstellungen «, »spricht 1mM
Passiv, nennt OSS und Reiter nicht«.

IdDie EK  - möchte ZUu einem Dialog auf allen Ebenen einen »erkennbaren Beiltrag« (S 14)
eisten, ist der letzte Satz der Einleitung. Was bezweckt diese Erkennbarkeit? Wer soll diesen
Beitrag der EKD erkennen? Viel ZUu oft ist die Intention ZUuU spuren, miıt der Handreichung
das Profil der protestantischen Kirche schärfen, sowohl gegenüber dem Staat WI1e auch
gegenüber der Gesellschaft. Auf der Einleitung wird als Aufgabe der Kirche genannt,
»ihren (Jrt ın der Gesellscha NEeUu bestimmen «, das 1st sicher richtig, wird hier aber
offensichtlich auf Kosten des Islams getan.

Das Kapitel benennt ichtig den missionarischen Auftrag als iıne Grundlage des
Dialogs Mn 1t dem Islam Den Dialog mit dem Islam 1ın kirchlichen Institutionen ıIn
der Okumene unterzubringen, hat VOIN Anfang Al nicht gestimmt. Zuletzt haben die EKD-
Leitlinien 7A6 Recht verneınt, das Verhältnis der abrahamischen Religionen als » Okumene«
darzustellen. Gerade hier sich aber der Vergleich der beiden sechs re auseinander-
liegenden Handreichungen. Die altere pricht S 35) VON der » Konvivenz«, einem Begrifl,
der In der BAn Handreichung noch einmal kurz (S 113) 1 praktischen Teil genannt
ira [DDann pricht die Handreichung VO  ; 2000 auf 35 VOINN » Gegenseitigen Zeugnis«.
Es ist diese Gegenseitigkeit, die ın derlHandreichung schmerzlich Stattdessen
ird die Grundhaltung der » Konkurrenz« betont. Natürlich gibt O diese Konkurrenz der
Religionen. Aber S1€E hat einen ganz anderen Charakter, die gegenseıltige Grundlage
el »IO CONVINCE and be convinced«* Wenn el Partner 1mM christlich-islamischen
Dialog WI1ssen, dass S1€e WEeNnNn auch 1n widersprüchlicher Welise und mit verschiedenen
Gottesbildern den einen ott lauben (vgl. unten), ekommt der Dialog ine Ruhe,
die sich unterscheidet VO  . der Atemlosigkeit der Handreichung 7006

Die ahrhe1ı des Glaubens darf nicht relativiert werden, betont die Handreichung ZUuU

Recht auf 16 und } Wahrheit ereignet sich tatsächlic oft auch 1mM Dialog
Christen und Muslimen. Christen erkennen 1m Angesicht des Islams ihren eigenen Glauben
en Ernst gemeinter Dialog ist keine FEinbahnstrafße.

N ist primar die Frage nach dem einen Gott, die die Handreichung S() widersprüch-
lich macht Die Rede VOIN »elinen (Jott« ird der Handreichung nicht bestritten, letztlich
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aber als irrelevant hingestellt. »} Eine Verständigung zwischen Christen un Muslimen scheint
zumindest darüber erzielen se1nN, dass€l Religionen yelinen (Jott< verehren. (< (S 18)
en1g spater heißt dann aber: »} Ihr Herz werden Christen jedoch schwerlich al einen ott
hängen können, WIE ihn der Koran beschreibt und WI1IeEe ihn Muslime verehren. (< Beide Satze
widersprechen sich. An welchen ott glauben denn Muslime, WEeNnNn ın beiden Religionen der
eine (Gott verehrt wird? Hier wurde theologisch unsauber gearbeitet. Es 1st das Gottesbild,
ın dem sich 1NseTE Religionen unterscheiden, nicht der ıne Gott (vgl EKD-Handreichung
2000, 43) en WITr auch einmal VO Herzen, das WITr Gott hängen, und das sich VO  —

ott berühren lässt Das Wort Luthers wird hier Uus seinem katechetischen Zusammen-
hang und ın einen apologetischen gestellt. Menschen rleben bei Gebeten der
Religionen, dass ihr Her7z erührt wird, auch VOIN Lesungen A0 dem Koran. { Dies ist Realität
ıIn uUuNnseTeEeN Gemeinden, ıne geistliche Dimension des Gemeindelebens

Zusammengefasst i1st der theologische erste Teil der EKD-Handreichung In seiner
Betonung der Absoluthei des christlichen Wahrheitsanspruchs konsequent exklusiv. Er
lässt keinen Raum mehr für inklusive Ansätze, für die systematisch-theologisch fundierte
Suche nach dem (Gemeinsamen. Die Behutsamkeit, miıt der die EKD-Handreichung aus dem
ahr 2000 mıt der Wahrheitsfrage und der Gottesfrage UMSCHANSCH ist, weicht hier einem
Konkurrenzkampf der Wahrheiten.

DIie Einleitung des apitels tormuliert ZUIMMN chluss (S: 235 4Aff) Satze, die einen
konstruktiven, realistischen Dialog eröftfnen könnten: » Der evangelischen Kirche ware

willkommen, wenn der Islam als eine eligion miıt über drei Millionen Anhängern ın
Deutschland als humanisierende Kraft In dieser Gesellscha wirksam würde. DIie Skepsis
gegenüber en Religionen bei dem erheblıchen Anteil der konfessionslosen, religions-
fernen und säkular gesinnten Bevölkerung In Deutschlan: stellt Christentum un Islam
VOI gemeinsame Herausforderungen. Was die eine eligion {ut und lässt, bleibt 1n dieser
Perspektive nicht ohne Auswirkungen auf die andere. Es ist iıne Aufgabe VO  = Christen wWwI1e
VO  — Muslimen, den jeweiligen Glauben ZUur!r Geltung ZUu bringen, dass hre Menschlichkeit
und Verantwortung VOT (Jott gefördert wird.«

Hier ird dem Islam und den Millionen Muslimen 1n Deutschlan zugetraut, dass hre
eligion als eine humanisierende Kraft wirksam wird. Angesichts VON Religionsferne und
Säkularisierung großer Bevölkerungsgruppen ird ine gemeinsame Herausforderung der
beiden Religionen gesehen, auch ıne gemeinsame Verantwortung. Das Bewusstsein einer
» Haftungsgemeinschaft « der Religionen deutet sich Aall

(Janz anders liest sich auf der Vorseıite (S 2 Absatz) 1n Absatz, der Clie Verunsicherung
ON muslimischen Migranten 1n der deutschen Gesellscha: beschreiben will hr Umgang
mıiıt der religiösen und weltanschaulichen 1e In Deutschland ware der Analyse wert,
doch helfen die Informationen der Handreichung weiter ® » DIie muslimische Identität 1st
In einer cxulturellen Welt verwurzelt, welche die Wandlungen einer eligion unter den
Bedingungen des wissenschaftlich-technischen Zeitalters und eines sakularen Staatswesens
IM jJanzen nicht S() miıt vollzogen hat WIE das Abendland.« Nach olcher Einleitung 11US5S$5
eın uninformierter deutscher Leser die anschließende Problemanzeige SO verstehen, als
kämen die muslimischen Migranten AUS einer einheitlichen, geschlossenen und der
Moderne unberührten Welt ydes« Islam. Und das,

obwohl der Grof(ßteil ihnen türkischer Abstammung ist 525 ausdrücklich fest-
gehalten) und die Türkei ın Land voller Spannungen und Bruchlinien ISt, auch zwischen
Formen islamischer Religiosität und Lalzısmus. Die türkische Gesellschaft kennt durchaus
Atheismus und Ablehnung Religion, das staatstragende Prinzıp des Lalzısmus hatte

nfang al auch eine antireligiöse und antiislamische Komponente;
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obwohl auch In anderen Herkunftsländern IntensIiv Erfahrungen mıiıt atheistischer deo-
ogie und Lebensweise emacht wurden, etwa 1m kommunistischen Jugoslawien oder 1im
kommunistischen anien, das sich rühmte, der erste religionslose Staat seln.

Viel VO  e dem, Wdas hier als islamisch beschrieben wird, sind infach Merkmale VO  z dörf-
iıch gepragten, weltanschaulich und so7zial schwachen Gesellschaftsgruppen.

ollten WITFr also In der EKD-Handreichung beobachten, WI1e€e Essentialisierung geschieht,
eın Prozess, ın dem die » Eigentlichkeit« der eigenen Gruppe un: die » Andersheit« der
anderen Gruppe, die ausgeschlossen wird, konstruiert wird?

Aufschlussreich Ssind iın einem olchen Prozess die Bilder, die 111all VO  e sich selbst und
VOIN der anderen Seite zeichnet.

Der Abschnitt auf S 231 (»2.1 Die der Religionen 1im säkularen Rechtsstaat«) be-
schreibt als Selbstbild der evangelischen Kirche:

dass S1€e die iın Deutschland gewachsene partnerschaftliche Beziehung VOIl Staat un:
Religionsgemeinschaften SOWIE den demokratischen Rechtsstaat bejaht und

dass evangelische Christen un: ihre Kirchen » die oft miıt schwerer Schuld verbundenen
Irrwege der Vergangenheit selbstkritisc un: Ööffentlich aufgearbeitet « en

DIie Handreichung reflektiert ler den Weg, den die evangelische Kirche bis ZUT heutigen
ejahung der demokratischen Ordnung 1St, un: macht eutlich, dass S1€E das
rgebnis dieses eges für sich un: andere sichern möchte.

Dabei signalisiert S1€e 1ne dialogische un: kooperative Haltung, WE S1€e formuliert,
» sollten sich alle religiösen Gemeinschaften selbst In die Pflicht nehmen, ihre eigenen

Irrtümer, hre Gewaltbereitschaft un: ihre Schuld elbstkritisch prüfen und glau  a
überwinden « S 24)
Aber kann diese Bereitscha ZAHT: Se  101 als hrlich gelten, WEeNnNn der EKD- Text 1L1UT

weni1ge Satze UVO für die evangelischen Christen behauptet (S 24) » Von den früheren
Fehlhaltungen en sS1e sich abgewendet und mıt den SC.  en Verstrickungen eın
für alle Mal chluss gemacht«? Entspricht die Formulierung reformatorischem Selbstver-
ständnis?

Der erdac evangelischer Selbstgerechtigkeit und Dialogunwilligkeit wird verstärkt,;
WenNn sich der kritische IC 1m nächsten Sat7z allein auf Muslime richtet: » Islamische
Grupplerungen, die derartige Belastungen bis In die Gegenwart hinein miıt sich führen
und Selbstkorrekturen miıt dem Argument zurückweisen, dies verstoße auDens-
gebote, dürfen VO  — Forderungen ZUr Anderung un Neuformulierung ihrer Grundsätze
nicht freigestellt werden. hre Uneinsichtigkeit ungeruügt lassen, entspricht weder den
Grundrechten der Verfassung noch der christlichen Toleranz. C< (S 24)

Das dahinter stehende Anliegen, Trobleme offen anzusprechen, wird allgemein bejaht.
Doch 1ne unprazıise Sprache (»derartige Belastungen«) esteht da nicht die
Gefahr, in die islamische Seite eigene Geschichte, TODIeme und Schwächen hineinzupro-
jizieren® Warum benennt die Handreichung nicht Sachverhalte, Gruppen, Aussagen f Was
benannt ware, ware greifbar, könnte diskutiert werden. Klar ware auch, WeT konkret gemeınt
IST: Es entstünde nicht e1in Generalverdacht »den Islam«, » die Muslime«.

Wir beobachten hier iıne ambivalente Haltung, die u11ls ıIn der Handreichung weılter
begleitet: Bereitschaft Dialog und Kooperation wird ekunde und dann UuUurc andere
Aussagen konterkariert.

ıne Schlüsselfrage 1st dabei 1mM dargestellten Kapitel die Beziehung VO  . Islam und
demokratischer Rechtsordnung.

Sachgemäfßs wird dazu ausgeführt (S 251) » ES wird nicht selten die Meinung geäußert,
dass zwischen dem Islam als Religion und demokratischen Prinzipien eın kaum auf-



Die EKD-HandreichungZ sSiam 2006 179

zulösender Widerspruch bestünde. Die Geschichte des Islam zeigt, dass Muslime das Ver-
hältnis VO  — Staat un Politik 1n der ege recht pragmatisch bestimmt aben, obwohl die
politische Herrschaft zume1lst bemuht WAaTl, hre grundlegende Legitimation AdUus der eligion

beziehen. So hat sowohl Phasen sehr HS Verbindung VO  — Politik un: eligion
gegeben etwa ıIn der Frühzeit der islamischen Gemeinschaft ın Medina aber auch solche,
In denen ıne faktische Irennung herrschte, wobei nicht selten die eligion politischen
Zwecken instrumentalisiert wurde. ach Auffassung der me1lsten Muslime ın Deutschland
ist der siam mıt der Demokratie durchaus vereinbar, weil der Koran keine Theorie der
Politik und des Reglerens entfalte. Im Koran lassen sich LLUTE ein1ıge wenige Prinzıplen en
wWwI1e€e ZU eispie die In Sure 3,159 und 42,35 erwähnte , Beratung« chura Muslime selen
er 1ın der Gestaltung der konkreten Staatsform frei.«

ass die charia einen » Desondere(n Zugang 7AU8E pragmatischen Anerkennung des
saäkularen Rechtsstaats« erlaubt, wird vermerkt und dargestellt auch wenn auf andere,
demokratiefeindliche Auffassungen hingewiesen wird (S 26f)

Auf die Probe estellt wird die muslimische oyalität ZUuU Rechtsstaat In der Frage
der Konversion. Wird Konversion VO Islam anderen Religionen akzeptiert® Die and-
reichung nımmt die olfentlıchen Versicherungen muslimischer erbDande 1n Deutschland,
die Religionsfreiheit un damıiıt auch die Möglichkeit des Religionswechsels VOIN Muslimen

bejahen, erns S 301) un gesteht damit Vertretern radikaler oder traditionalistischer
Auffassungen nıicht D die Posıiıtion des siam besetzen.

Fur die evangelische Seite bekräftigt die Handreichung, dass S1€ wWw1e bereits iın der
ersten EKD-Handreichung geschehen für die Religionsfreiheit In Deutschland un damit
auch für die Grundrechte der Muslime hierzulande eintriıtt (S 28) Freilich schleichen sich
auch 1J1er Formulierungen e1n, die das Gesprächsbemühen konterkarieren un: auch nicht
der arner dienen, 7B .92  oo] » Fine Einschränkung der Religionsfreiheit für Muslime
in Deutschland, ihnen das gleiche Unrecht zuzufügen, das Christen ın den me1listen
Ländern mıt muslimischer ehrher erleiden aben, darf allerdings nıicht geben S1e
ware auch juristisch UnZzulässig.«

auscha wird 1ler gesprochen VO Zufügen » (des) Unrecht(s)«, »das Christen iın den
me1lsten Ländern mıiıt muslimischer ehrhel erleiden«, ohne dass dieses benannt
wird.

Satze w1e dieser transportieren unterschwellig Vorwürfe, ohne S1€e explizit machen.
S1e bedienen Ressentiments, dienen also gerade nicht der 1m 1te versprochenen arnelr
Darüber hinaus erweckt der zweiıte ziUuerte Satz den Anschein, als se1 für die Handreichung
der erwels auf die in Deutschland gültige Rechtsordnung erst ein nachgeordnetes, WEe1-
teres Argument! Warum bleibt nicht bei den klaren Aussagen der ersten EKD-Hand-
reichung?

Wo, VO  . WCeIN und In welcher Welise iıne Einführung der charia als zwingendes
staatliches Recht angedacht wird (S 28); musste belegt werden damit nicht Unterstel-
lungen un: Generalverdacht » die Muslime« edient werden. Dagegen 1st richtig,
WenNnn die Handreichung gewaltsame Reaktionen auf tatsächliche oder vermeintliche Ver-
unglimpfungen der eligion für nicht akzeptabel hält Zu iragen i1st reıulıch, WeTr als Adressat
1m 1G ist islamische erbande ıIn Deutschland? Welche? Haben diese nicht eHuHle

Gewalt argumentiert, mancher Provokationen?
Relativ breiten aum nehmen In diesem zweıten Kapitel, aber auch ın anderen Teilen

der Handreichung (z.B .12 un: Auı 3 Geschlechterrollen, christlich-muslimische en
Ausführungen über die charia eın Diese sind durchaus informativ, gelegentlich aber nicht
frei VO  e missverständlichen Formulierungen.
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Gleich auf 33 sich die Formulierung: » [ IIe charia umfasst nicht DULT: das
Strafrecht S1e gibt auch Anweisungen für das Verhalten ıIn amilie un: Gesellscha:
und reglementiert die Gottesverehrung Ba Schaut 111a ZU Vergleich In das Buch
VO  , Christine Schirrmacher und Ursula Spuler-Stegemann: Frauen und die charia Die
Menschenrechte 1mM Islam, München 2004, 111a dort klar dargestellt un: das
ist islamkundliches Grundwissen dass die charia eben nicht als erstes Strafrecht und
aneben weılteres beinhaltet dass vielmehr der ern der schariarechtlichen Regelungen
das religiöse Ritual und das Familienrecht betreffen, un dem sich weılteres anschlie({$t,
darunter auch Strafrecht

DiIie ıIn der Handreichung angesprochene Vorstellung VO Strafrecht als Kernbereich
der charia wird 1mM Buch der beiden Wissenschaftlerinnen Recht als oberflächliches
(Vor-)Urtei korrigiert In der Handreichung aber als Fakt zugrundegelegt. Warum knüpft
ıne Handreichung populären Vorurteil d die sich der » Klarheit und ach-
arschaft« verpflichtet sieht?

Schwerwiegender 1st die Frage: elche Beziehung hat der hier Z Darstellung gebrachte
Scharia-Islam, gelegentlich illustriert mıt extiremen Beispielen aus Nordnigeria, an,
Afghanistan, Iran oder Pakistan, den Welten der Muslime, die In Deutschlan leben?
GCilt das, Wäas über den politischen un: juristischen Pragmatismus der me1lsten iın Deutsch-
and ebenden Muslime un: ihres Schariaverständnisses gesagt wird S25 Oder wird
hinter er gelebten islamischen Wirklic  eit eın »eigentlicher Islam« mıt dem VO  3 der
Handreichung aufgezeigten Scharia-Verständnis vermutet, der einmal se1ın wahres Gesicht
zeigen wird?

Was 1st die SI Ein allgemeines deutsches uDliıKum besser informieren und
gesprächsfähiger machen? Dafür scheinen diese Ausführungen weniger gee1ignet, VCI-

stärken S1€e doch leicht Ängste un: Vorurteile. Es ihnen das, Was das ziUerte Buch
VOIl Christine Schirrmacher un: Ursula Spuler-Stegemann lesenswert macht dort wird
die Oftenheit der charia für Interpretation beschrieben, ohne dass TODIemMe kaschiert
werden. So erhält INa  - In Jjenem Buch einen öhpYehgeirei VO  z einem konfliktreichen, aber oft
auch posıtıven islamischen Ringen U1 Lösungen, auch LICUC Lösungen wen1g davon ist
in der EKD-Handreichung diesem Ihema spuren.

Es bleibt eın eklemmendes Bild gegenüber islamischen Gemeinschaften In Deutschland,
Menschen überwiegend türkischer, bosnischer, albanischer Herkunft, wird ıIn einer and-
reichung der EKD eın anderer, »eigentlicher« Islam 1NSs espräc. gebracht: Scharia-Islam,
WI1e hn die EKD versteht.

usammenfassend selen bei er Würdigung des Bemühens Dialog als Kritik-
punkte diesem Kapitel genannt:
© die Handreichung unterliegt der Gefahr, »den« Islam und Muslime essentialistisch wahr-
zunehmen, als » Scharia-Islam « ı81 Prägung;
© dem entspricht, dass mit dem gezeichneten » Scharia-Islam« der Islam ın Deutschland
LLUTL UNSCHAU ın den 30 kommt

DIie Handreichung wirkt In ihrem Duktus immer wieder undialogisch, Ja lehrerhaft;
ihr vielen tellen arher S1e enthält Unterstellungen un transportiert

Ressentiments.
S1e aäuft somıit Gefahr, Polarisierung und schlimmstenfalls Radikalisierung ZUuU Öördern

Zum Kapitel Während in der Handreichung » Zusammenleben mıt Muslimen in
Deutschland« (2000) die Ihematik In Teil überschrieben ist mıiıt »} Bereiche des praktischen
Zusammenlebens«, 1st 2006 VO  - » Spannungsbereichen des praktischen /usammen-
lebens« die Rede Durch die Fokussierung auf Spannungsbereiche SOWI1e Konfliktfelder
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erhält das Halı Kapitel jedoch einen kritischen Unterton, der wen1g hilfreich 1st für einen
Dialog, da das egenüber sich entweder rechtfertigen oder entschuldigen 11US5 Im egen-
Satz 7AUDE Handreichung aus dem ahr 2000 werden el VOT em die Spannungsfelder
zwischen den Muslimen und der deutschen Mehrheitsgesellschaft thematisiert, weni1ger die
gemeinsamen Herausforderungen der beiden Religionen Christentum un Islam In einer
zunehmend säkularen Gesellscha: em wird selten VoNn dem TO der evangelischen
Kirche gesprochen, viel mehr VO  z der deutschen Mehrheits- oder Aufnahmegesellschaft.

Unterschiede 1m Verhältnis der (Jenerationen SOWI1eEe der Geschlechter werden aufgezählt, der
Wertewandel innerhalb der deutschen Gesellschaft jedoch nicht weiıter thematisiert. em
kommt die 1e der Werte auch der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht Z USdATruC|
Außerdem werden problematische Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft Familie, Ver-
wandtschaft, Ehe und Geschlechterbeziehung nicht erwähnt. Es 1st Ja ohl hoffentlich nicht s}
dass evangelische Kirche und deutsche Mehrheitsgesellschaft identisch sind!

In Bezug auf christlich-muslimische Ehen werden die Schwierigkeiten des deutschen,
me1ist weiblichen Ehepartners hervorgehoben, WE sS1e 1ın das Herkunftsland des
Ehemannes ausreisen bzw. ort weıiter en wollen oder mussen. DIie Außerungen
ZUT Begleitung eines religionsverschiedenen Ehepaares bei der Eheschliefßßung en
leider einen defensiven Charakter. uch WEn keine Irauung 1m evangelischen
ınn geben kann, annn unter Umständen doch eın Gottesdienst anlässlich einer
Eheschliefßung gefeiert werden 57 Außerst problematisc. ist die Außerung » Der
chrıstliche Ehepartner ann sowohl bei der Eheschlieisung mıt einem muslimischen
Ehepartner als auch während seliner Ehe insbesondere iın Konfliktsituationen mıt
Beratung un: seliner Kirche rechnen « Tatsächlic sollte beiden Ehe-
leuten In un schlechten Zeiten un Unterstützung angeboten werden.
So WI1Ie Ja auch schön un wünschenswert ware, wWenn sich el eleute In das
Leben der Gemeinde einbrächten, geme1ınsam Gottesdiensten teilnähmen un
gemeinsam Gemeindeveranstaltungen un: anderes besuchten. DIes geschieht Ja
ein1gen Urten, un ist In der Verantwortung der Kirchen, dieses welılter auszubauen.
In Bezug auf Kindertagesstätten wird hervorgehoben, dass Kinder ın erster Linie
nicht 1L1UTr als Belastung SsCHh ihrer Sprachprobleme wahrgenommen werden sollten,
sondern dass S1€e vielmehr » Impulsgeber für interkulturelle Oompetenz« se1ın können.
Begrüßenswert ıST der Impuls, dass die achbarschaft mıiıt dazu beitragen kann, dass
Kinder einen Kindergarten besuchen können. Problematisch 1st, dass die gesamte DO
sıtıve Ausrichtung der Handreichung aus dem ahr [01010. un auch die Betonung
der Chance, dass muslimische Kinder gerade einen evangelischen Kindergarten besuchen.
In Bezug auf Muslime In der Schule sind die Außerungen der beiden Handreichungen
unvereinbar: In der Kopftuchfrage wird die Stellungnahme des ates VO  - 2003 wiederholt,
obwohl 1n der Arbeitsgruppe » Bedenken diese Posıtion eltend emacht worden«
sind (S 64) uftällig auch hier, dass nicht theologisch, sondern juristisch argumentiert
wird un somıt wiederum 1ne evangelische Position nicht wirklich erkennbar ist.

Das Kapitel der Handreichung geht insgesamt fair auf die Organisationsformen
des Islam ın Deutschland eın und verdeutlicht die Problematik einer bisher fehlenden all
gemeın anerkannten Repräsentanz des Islams. Die Forderung die »schweigende ehr-
heit« der nicht organısierten un auch nicht praktizierenden Muslime, »ihre eigenen
Vertretungsorgane « schaffen, ist problematisc S 84) SO ist der Bund türkischer
Bürger ın Deutschland und die Tüurkische Gemeinde in Deutschland bewusst 1ne säkulare
Vereinigung, die nicht für »den slam« sprechen will, auch WEn erstere ZUr Deutschen
Islam-Konferenz der Bundesregierung eingeladen wurde.
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Hilfreich 1st die Beschreibung der Einzelorganisationen des Islam In Deutschland,
wobei sowohl die berechtigten edenken den regierungsnahen türkischen siam ın

eutlic thematisiert werden (S 95) als auch auf 96f die Islamische Gemeinschaft
Örus IGMG) sehr differenziert gesehen wird. E1n Ontras dazu sind die kritischen

Außerungen auf 02 Gruppen WIE GMG und Islamische Gemeinschaft In Deutschland
W deren nhänger pauscha. als » Islamisten « bezeichnet werden. Wie I  U die

Zahlenangaben sind (» gelten mehrere Tausend Personen als ‚ gewaltbereit««), kann SC
rag werden. DDIie Warnung VOT Zusammenarbeit mıiıt VO Verfassungsschutz beobachteten
e eben nicht verbotenen!) Gruppen (S.78f) 11US$5 diskutiert werden. Der Kontakt
dialogoffenen Muslimen In diesen Gruppen kann gerade die gemälßsigten Kräfte stärken.
Diese Chance sollte genutzt werden.

Problematisch 1st auch die Aussage auf 83, dass »Jene Muslime als Mitglieder (von Ver-
einen) 1MmM welteren Inn betrachten« sind, die regel- oder unregelmäfßig nur das Frei-
LagS- oder Festgebet Feiertagen besuchen. Dieses Argument wird VO Verfassungsschutz
als Drohung benutzt, Aufenthaltsgenehmigungen verweigern. kın gelegentlicher
Besuch Sagt aber nicht unbedingt eIwas über Mitgliedschaft oder Identifizierung mıt Zielen
eines ereins dus, sondern ist zunächst Erfüllung der Glaubenspflicht.

Kapitel widmet sich dem Dialog auf Gemeindeebene. War werden die Vorbehalte
1m Dialog Engagierte wieder zıitiert (verfassungsfeindliche Bestrebungen nicht ernst-

nehmen, weni1g christliches Selbstbewusstsein, 108) un: nicht eutlic richtiggestellt
oder ausdrücklich ZU Dialog ermutigt. Leider wird auch nirgends auf die wachsende
Islamophobie ıIn der Mehrheitsgesellschaft un damit auch In Kirchengemeinden einge-
SANSCH un danach efragt, WI1e dagegen dAaNSCHANSCHI werden kann.

DIe Aufforderung Ortsgemeinden, den Hintergrund islamischer Urganisations-
strukturen und die religiöse Urientierung der Vereine VOT Ort In Erfahrung bringen
(S 109), ist War ichtig und sinnvoll, aber das 1st eichter gesagt als enn diese Fragen
sind oft auch für Fachleute nicht leicht beantworten.

Der Ihemenkatalog Z Auswertung und Vorbereitung!) VO  z Begegnungen (S H2 ist
für die Praxis hilfreich un: nthält wichtige nregungen. Die Konkretionen mussen sich
aus der Arbeit VOIL (Jrt ergeben.

DiIie ausführlichen und dUSSCWOSCHNCNH Aussagen gemelinsamen Gebeten und religiösen
Feiern (Kap 55) bekräftigen ec die bisherigen Positionen. IDIie hier geübte Zuüurück-
haltung 1st sicherlich ichtig »In jedem Fall 11US$5 für gemeinsames Beten oder religiöse
bkelern besonders gewichtige und el plausible Gründe geben. « (S 114)

Insgesamt 1st die Handreichung » Klarheit und gute Nachbarschaft« eın wen1g gelun-
Nn Kompromisspapier zwischen denen, die den Islam insgesamt kritisch bis ablehnend
beurteilen, und denen, für die ZU Dialog und ZUT Begegnung mıt Muslimen ın unNnserem
Land » keine zukunftsträchtige Alternative« (S 14) gibt Die zukünftige Begegnungsarbeit
mıt Muslimen wird dadurch eher erschwert als gefördert.

Wir sind iın orge Un den Dialog VOL (Irt: Läangst beginnt die Handreichung auch dort
1ne Wirkungsgeschichte entfalten. Dazu das Statement VO  z Matthias Drobinski In
seinem Kommentar ZUr Handreichung: » Wenn auch, die Gemeinschaft nach innen

festigen Abgrenzung und Misstrauen 1mM Vordergrund stehen, Öördert das die Fun-
damentalisten beider Seiten. Wenn die Stelle der Blütenträume die Albträume tıreten,
chlägt die Stunde der Angstprediger, der Propheten des Religionskriegs. «”

In SUl  eutsche Zeıtung
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Wır sehen UG die Handreichung wichtige un: über Jahrzehnte erarbeitete theolo-
gische Erkenntnisse In Gefahr. DIies gilt für wesentliche nhalte der ersten Handreichung der
EKD Zusammenleben mi1t Muslimen In eutschlan Gestaltung der christlichen Begegnung
mi1t Muslimen (Gütersloh 2000), auch WE In der Handreichung dieses Papier
ausdrücklich nicht auflser Kraft gesetzt wird (S 11) An der Handreichung aus dem Jahr
[01010 hatten wel Kommissionen acht TE lang gearbeitet, bis S1€e dann ndlich VO Rat
ANSCHOTAIN wurde. Manchen Ratsmitgliedern Wal s1e dialogfreundlich un wurde
eshalb kritisiert, obwohl S1€e 1ın ihrem zweıten, theologischen Teil eutlic die eigene
chrısuüıche Position darstellt

» Wenn sich die Kirche den Muslimen zuwendet, treibt S1E nicht eın remdes Geschäft,
sondern ihr Sein un hre Sendung führen S1€e notwendigerweise den ihr religiös
Fremden Weder der Weg der Selbstüberschätzung auf Kosten anderer noch der
der Selbstverleugnung auf Kosten der eigenen Identität i1st die ANSCINCSSCHLC Haltung in
der Begegnung mıt Andersgläubigen. [ 1eimenr 111USS die theologische Deutung der
aufßerchristlichen Religionen SOWIeE Tun: und Art der Begegnung mıt ihnen 1MmM Herzen
des christlichen aubens selbst angesiedelt se1n, 1m Bekenntnis ZU Dreieinen (Gott« (Zu
sammenleben mıt Muslimen, 24-25).

Zusammenfassung
Insgesamt ist die Handreichung » Klarheit und gute Nachbarschaft« eın weni1g gelungenes
Schreiben Es ist atemlos, theologisch konsequent exklusiv, vlielTfac wird das als islamisch
hingestellt, Was sich auf den zweıten 16 als Merkmale VO  — dörflichen, weltanschaulich

un soz1ial schwachen Gesellschaftsgruppen herausstellt. em entsteht der Ver-
a evangelischer Selbstgerechtigkeit un: Dialogunwilligkeit, wird Al populären MOr
urteilen ange  üpft, wobei paralle dazu 1ne » Essentialisierung « VOT sich geht Es
also insgesamt die Betonung der Chancen, die die christlich-muslimische Begegnung In
sich 1rg

Summary
( In the whnole, the handout » Clarity and Good Neighborly Relations« 15 a(0)]! vCeLY SUC -

essful plece of wrıting. It 15 nsipid and consistently exclusive In 1ts eology; frequently
what 15 made Out be Islamic urns Out be, closer inspection, characteristics of rural,
ideologically aITOW and socially weak STOUDS iın socletYy. Moreover, the SUSP1ICION surfaces
that there 15 Protestant self-justification here and unwillingness ialogue, ell
retiurn popular prejudices; paralle this there 1S also » essentialization « OCcCcurring.
All ın all, there 15 ack of emphasis the opportunities 1G the Christian-Muslim
enCounter POSSCSSCS.

Sumario
documento » Klarhei und gute Nachbarschaft« CS; general, un bien POCO lo

grado. Es, SIN dUSd, teologicamente exclusivo; G  —- frecuencia OINO
musulmän lo YQJUEC, realıdad, S  - caracteristicas del mundo rural de SIuUDOS CC}  - uUulla

COSMOVISION estrecha H POSICION social Ademäs, e] despierta la sospecha de
un:  %] clerta autocomplacencia de unl  ‚eb incapacidad de dialogo entre los protestantes; sta

la tradicion de los preJu1Cc10s populares efiende un  D clerta » esencializaciOon«. Falta,
POF lo O, resaltar tambien las randes posibilidades JUEC alberga e] enCuentro cr1isti1ano-
musulmäan.


